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Antrag 

der Abgeordneten Martin Hagen, Albert Duin, Julika Sandt, Alexander Muthmann, 
Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung erhalten: Marktwirtschaftliche Lösung 
zur Spitzenglättung 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag stellt fest: 

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung ist zentraler Bestandteil der deutschen 
Energie- und Netzarchitektur. Um dies auch in einer zukünftig dezentralen und digitali-
sierten Energielandschaft sicherzustellen und um die Netzstabilität auf der Ebene der 
Verteilnetze zu wahren, müssen neue Maßnahmen ergriffen werden. Aktuelle Pläne 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) sehen vor, dass die soge-
nannte „Spitzenglättung“ im Stromnetz durch weitreichende Eingriffe der Verteilnetzbe-
treiber durchgeführt werden soll. Dies würde zu einem gravierenden Paradigmenwech-
sel auf dem deutschen Energiemarkt führen. 

Die Staatsregierung wird daher aufgefordert, sich auf Bundesebene für eine marktwirt-
schaftliche Lösung zur Spitzenglättung einzusetzen. Insbesondere soll hierbei die Mög-
lichkeit von variablen Stromtarifen berücksichtigt werden, welche den Verbrauchern 
preisliche Anreize geben, um in Zeiten niedriger Netzbelastung (z. B. nachts) zu güns-
tigeren Strompreisen flexible Verbrauchseinrichtungen zu benutzen (z. B. durch das 
nächtliche Aufladen von E-Autos). Somit wäre dieser Weg eine Möglichkeit, die Verteil-
netze stabil zu halten, ohne flexible Verbrauchseinrichtungen unangekündigt vom Netz 
zu trennen, wie es die Pläne des BMWi aktuell vorsehen. 

 

 

Begründung: 

Die aktuellen Pläne des BMWi zur Änderung des §14a Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) zeigen die Dringlichkeit der Maßnahmen auf, die zum Erhalt der Netzstabilität 
ergriffen werden müssen. Die vermehrte Nutzung flexibler Verbrauchseinrichtungen wie 
E-Ladestationen oder Wärmepumpen zu punktuellen Zeiten kann in Zukunft zu größe-
ren Belastungsproben für die Netze werden. 

Anstatt diese Spitzen im Netz durch Eingriffe der Verteilnetzbetreiber zu regeln, sollte 
eine marktwirtschaftliche Lösung angestrebt werden. Besonders interessant ist hierbei 
das Instrument der variablen Stromtarife. Bürgerinnen und Bürger können dadurch mo-
tiviert werden, die Nutzung ihrer flexiblen Verbrauchseinrichtungen in Zeiten zu schie-
ben, in denen das Netz weniger stark belastet ist und bezahlen hierfür einen geringeren 
Strompreis. Der preisliche Anreiz könnte die Spitzenglättung auf jeden Fall verbraucher-
freundlicher gestalten als die vorgesehenen Eingriffe der Verteilnetzbetreiber und stellt 
somit eine marktwirtschaftliche Alternative zu den Plänen des BMWi dar.  
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und 
Digitalisierung 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Albert Duin, Julika Sandt u.a. und 
Fraktion (FDP) 
Drs. 18/8982 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung erhalten: Marktwirtschaftliche Lösung 
zur Spitzenglättung 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Albert Duin 
Mitberichterstatter: Rainer Ludwig 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, 
Medien und Digitalisierung federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse ha-
ben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 28. Sitzung am 24. 
September 2020 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Sandro Kirchner 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Albert Duin, Julika Sandt, Alexander 
Muthmann, Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/8982, 18/10691 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung erhalten: Marktwirtschaftliche Lösung 
zur Spitzenglättung 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 2)

(...)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich komme nun zur Liste. Hinsichtlich der 

jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise 

ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPD, der FREIEN WÄHLER, der CSU, der FDP und der AfD. Gegenstimmen? – 

Sehe ich keine. Stimmenthaltungen? – Das ist der Abgeordnete Plenk (fraktionslos). 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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